
Auch Richter sind „nur“ Menschen – Beleidigung eines Staatsanwalts durch
Richter: „denen haben sie wohl ins Gehirn geschissen“ – wenn die Tür mal nicht
richtig schließt
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Auch Richter sind „nur“ Menschen. Auch sie sind offenbar vor menschlichen

Regungen ob der (von ihnen nur gesehenen oder wirklich vorliegenden) Uneinsichtigkeit der
Verfahrensbeteiligten nicht gefeit. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass es Richter an
Finanzgerichten gibt, die das bei offensichtlicher Aussichtslosigkeit eines Verfahrens auch den
Vertreter der Finanzbehörden spüren lassen, wenngleich sehr moderat. Wutausbrüche sind bei
Richtern dagegen äußerst selten, besonders wenn es um Staatsanwälte geht. Interessant ist daher
dieser Artikel aus dem Hamburger Abendblatt vom 14.02.2013, in dem es um die Beleidung des
Generalstaatsanwalts durch einen Richter ging. Der Artikel in vollem Wortlaut:

„Kritiker werfen Generalstaatsanwalt Lutz von Selle schon lange mangelndes Augenmaß und 
Pedanterie vor (das Abendblatt berichtete). Mit einem Aufsehen erregenden Strafantrag leistet 
Hamburgs Chefankläger dieser auch in seiner Behörde verbreiteten Einschätzung weiter Vorschub. 
Die Staatsanwaltschaft klagte Richter Arno L. jetzt wegen Beleidigung an, berichtete die „Bild“-Zeitung. 
Ein Oberstaatsanwalt habe demnach bereits alle Zeugen vernommen, darunter auch einen 15 Jahre 
alten Praktikanten. 

Was war geschehen? Im September 2012 stieß Richter Arno L., 45, während einer Verhandlung das 
Gebaren eines Staatsanwalts sauer auf. Laut der zwei Seiten umfassenden Anklage hat sich der 
Amtsrichter in sein Beratungszimmer zurückgezogen und „mit lauter Stimme“ gesagt: „Denen haben 
sie wohl ins Gehirn geschissen.“ Damit habe er einen Staatsanwalt, der angeblich einer 
Verfahrenseinstellung nicht zustimmen wollte, gemeint oder auch dessen Vorgesetzte.

Die unschöne Bemerkung erreichte schließlich auch Generalstaatsanwalt Lutz von Selle. Obgleich sich 
der Richter zügig beim Staatsanwalt entschuldigt hatte und auch Behördenleiter Ewald Brandt von 
einer Strafverfolgung absehen wollte, beharrte nach Abendblatt-Informationen von Selle auf dem 
Verfahren. Das Verfahren könne eingestellt werden, wenn der Richter 250 Euro Geldbuße zahle, so 
das Angebot der Staatsanwaltschaft. Doch darauf ging Arno L. nicht ein. „Meine sicherlich 
unangemessene Äußerung in dem Beratungszimmer aus Verärgerung über das allgemeine 
Einstellungsverhalten der Staatsanwaltschaft Hamburg seit zwei bis drei Jahren war keinesfalls für die 
Öffentlichkeit bestimmt und sollte im Sitzungssaal gerade nicht gehört werden“, sagte der Amtsrichter 
dazu auf Anfrage dem Abendblatt. „Da die zugeworfene Zwischentür von mir unbemerkt wieder 
aufsprang, war die Bemerkung wohl leider zum Teil im Saal zu hören. Nachdem ich das erfahren hatte, 
habe ich mich gegenüber dem vermeintlich dadurch betroffenen Staatsanwalt sowie dem 
Behördenleiter Dr.Brandt für meine Unbeherrschtheit entschuldigt. Damit war die Sache aus meiner 
Sicht für alle Beteiligten erledigt. Ein strafwürdiges Unrecht habe ich mir nicht vorzuwerfen und die 
zweieinhalb Monate nach dem Vorfall erfolgte Strafantragstellung durch den Generalstaatsanwalt von 
Selle kann ich nicht nachvollziehen.

RANDOM COIL
Prof. Dr. Sturm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

http://blog.random-coil.de/2013/04/auch-richter-sind-nur-menschen-beleidigung-eines-staatsanwalts-durch-richter-denen-haben-sie-wohl-ins-gehirn-geschissen-wenn-die-tur-mal-nicht-richtig-schliest/richter/


„

RANDOM COIL
Prof. Dr. Sturm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH


